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Die neue WachSamkeit 
inveStitionSkontrolle im umbruch 
verschärfte geoökonomische rivalitäten, coviD-19-Pandemie, krieg in der ukraine, zugespitzte 
klimakrise: Die sogenannte „Polykrise“ scheint gekommen, um zu bleiben. Damit rücken resilienz, 
versorgungssicherheit und strategische autonomie zunehmend in den Fokus. Welche rolle spielt in 
diesem Zusammenhang die investitionskontrolle? Schreiten regierungen bei unternehmenskäufen in 
kritischen bereichen wie z.b. energie, Gesundheit oder verkehrsinfrastruktur künftig mehr ein?  

Wer kauft sich da eigentlich ein? Diese 

Frage stellt sich nicht nur aktuell beim Flug-

hafen Wien oder rund um Übernahmege-

rüchte zum Öl- und Gasgeschäft der OMV1. 

Mitten in der COVID-19-Krise machte die 

mögliche Übernahme deutscher Impfstoff-

hersteller:innen die deutsche Regierung 

hellhörig, zuletzt sorgte der Verkauf eines 

Hamburger Hafenterminals für Streit in der 

deutschen Ampelkoalition2. Und schon 

davor hatte der Einkauf chinesischer In-

vestor:innen in den strategisch wichtigen 

Hafen von Piräus ein Umdenken in Brüssel 

angestoßen.

Vor diesem Hintergrund haben zahlreiche 

Staaten in den letzten Jahren Schritte ge-

setzt, die ihnen erlauben, genauer hinzu-

sehen, wenn ausländische Investor:innen 

Anteile an gesellschaftlich zentralen Unter-

nehmen erwerben wollen. Das betrifft ins-

besondere auch Bereiche der kritischen In-

frastruktur3, die von der Telekommunikation 

über die Finanzwirtschaft, Gesundheitsver-

sorgung und Verkehrsknotenpunkte bis 

hin zur Wasserversorgung reichen. Insbe-

sondere die COVID-19-Krise das Interesse 

an einer aktiveren staatlichen Außenwirt-

schaftspolitik – und damit insbesondere 

auch an sog. „Investitionskontrollen“ und 

„FDI-Screenings“ – nochmals merklich ge-

steigert. Als etwa die Europäische Kom-

mission im Frühjahr 2020 zu mehr Wach-

samkeit aufrief4, ging es um mehr als den 

unmittelbaren Schutz der medizinischen 

Versorgung oder Forschungsinfrastruktur 

(z.B. mit Blick auf Impfstoffe). Die Europä-

ische Kommission brachte darüber hinaus 

die grundlegende Sorge zum Ausdruck, 

dass die COVID-19-Krise zu einer erhöhten 

wirtschaftlichen Verwundbarkeit führt. Sie 

appellierte daher an die Mitgliedstaaten, 

bestehende Investitionskontrollmechanis-

men „in vollem Umfang“ zu nutzen oder 

neue Prüfmechanismen einzuführen. 

Zum einen hat die COVID-19-Krise daher 

den bereits vor der Pandemie erkennbaren 

Trend, Investitionskontrollen vorausschau-

end zum „Schutz in Krisenzeiten – und 

darüber hinaus“5 einzusetzen, weiter ver-

stärkt. In diesem Zusammenhang ist auch 

deutlich geworden, dass der zuvor vielfach 

anzutreffende, enge Fokus auf Investiti-

onsvorhaben chinesischer Investor:innen 

die weitaus umfangreicheren öffentlichen 

Schutzinteressen nicht adäquat abbildet. 

Zum anderen ist wohl auf absehbare Zeit 

davon auszugehen, dass die kriegsbedingt 

nochmals verschärfte „Polykrise“6 gekom-

men ist, um zu bleiben. Neben einer Zu-

nahme geoökonomischer Rivalitäten mit 

Blick auf kritische Technologien, Ressour-

cen und Infrastrukturen gehen damit aber 

nicht zuletzt auch verstärkte Debatten über 

die Neubegründung öffentlichen Eigentums 

einher.7 
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Gegenbewegung zu wirtschaftspolitischem 
kontrollverlust

Die Debatte über Investitionskontrollen ist 

zudem eng mit einer Reihe weiterführender 

Fragen verknüpft. Diese betreffen etwa den 

Stellenwert öffentlichen strategischen Eigen-

tums, die öffentliche Investitionsbereitschaft 

in kritischen Infrastrukturbereichen sowie 

die Neubewertung von staatlichen Kont-

roll- und Eingriffsmöglichkeiten angesichts 

transnationalisierter Kapitalflüsse. Der Trend 

zu verstärkten „Investment-Screenings“ 

stellt daher letztlich auch eine Gegenbewe-

gung zum wirtschaftspolitischen Kontroll-

verlust dar, der aus der Privatisierung von 

staatlichem Eigentum und infrastrukturrele-

vanten Unternehmen resultiert.8 

Allerdings ist zu beachten, dass der staat-

liche Handlungsspielraum bei Investitions-

kontrollen durch europarechtliche und wirt-

schaftsvölkerrechtliche Vorgaben zum Teil 

empfindlich eingeschränkt wird (z.B. zu den-

ken ist etwa an die Kapitalverkehrsfreiheit 

oder internationale Freihandelsabkommen)9.  

Hinzu kommt, dass die neue wirtschaftspo-

litische Rolle des Staates gerade im Bereich 

der Investitionskontrollen Gegenstand ei-

nes laufenden Suchprozesses ist. Geht es 

etwa „nur“ um kurzfristige notpragmatische 

Eingriffe ins Krisengeschehen, um eine si-

cherheitspolitisch „verkleidete“ Abwehr 

geoökonomischer Konkurrenz, oder soll 

den Schutzmaßnahmen künftig vielmehr ein 

erweitertes Verständnis von „Kritikalität“, 

„Systemrelevanz“ und öffentlichem Inter-

esse zugrunde liegen? Dieses Spannungs-

feld wird etwa deutlich, wenn die öffentliche 

Hand nach der Untersagung einer strittigen 

Übernahme die Frage nach weiterführenden 

Alternativen unbeantwortet lässt. Ähnliches 

gilt, wenn die Europäische Kommission ei-

nerseits zum verstärkten Schutz kritischer 

Infrastrukturen aufruft, jedoch andererseits 

an ihrer handelspolitischen Liberalisierungs-

politik in Bereichen der Krisen- und Daseins-

vorsorge festhält10. 

aufstieg eines neuen 
„resilienz“-Paradigmas

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass mitt-

lerweile nicht nur weitaus offener über den 

Ausbau außenwirtschaftlicher Schutzme-

chanismen, sondern auch über gezielte 

Schritte in Richtung einer Deglobalisierung 

diskutiert wird11. Das zeigt sich z.B. in ak-

tuellen wirtschaftspolitischen Diskussionen 

zum krisenbedingten Aufstieg eines neuen 

Resilienz-Paradigmas: Während die vor-

rangige Orientierung auf Marktliberalisie-

rung zunehmend für ihren Beitrag zu erhöh-

ter Krisenanfälligkeit kritisiert wird, rücken 

Motive wie die Stärkung gesellschaftlicher 

Widerstandsfähigkeit und ein alternatives 

Wohlstandsverständnis in den Vorder-

grund. Auch in einem Beitrag12 auf der libe-

ralen Medien-Plattform „Project Syndicate“ 

war unlängst etwa zu lesen, dass „die tur-

bulente Welt von heute nach einem Wohl-

stand verlangt, der Schocks standhalten 

kann und die Grundlagen unserer Gesell-

schaften nicht untergräbt“ (eigene Überset-

zung). Vor diesem Hintergrund überrascht 
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es kaum, dass in den letzten Jahren in einer 

Reihe von wirtschafts- und handelspoliti-

schen Bereichen verstärkt Reformdiskussi-

onen Fahrt aufgenommen haben, die sich 

ganz im Sinne dieses neuen Resilienz-Pa-

radigmas rund um Stichwörter wie „Ver-

sorgungssicherheit“, „Verwundbarkeit“, 

„Systemrelevanz“ oder auch „strategische 

Autonomie“ drehen13. Das Beispiel der 

COVID-19-Krise wirft aber auch die Frage 

auf, wie einzelne kurzfristige Maßnahmen 

zur Krisenabwehr in eine stimmige Ge-

samtstrategie übergeführt werden können. 

Das Spektrum möglicher Maßnahmen zur 

Steigerung der Resilienz ist zweifellos weit: 

Von der Ausweitung staatlicher Kapitalbe-

teiligungen über den Ausbau von Gemein-

wohlverpflichtungen und die Rückverlage-

rung von Produktion bis hin zu verschärften 

Investitionskontrollen14. Doch wie kann der 

Wandel vom Vorrang der Marktliberalisie-

rung, hin zur Aufwertung von Resilienz und 

öffentlicher Handlungsfähigkeit gelingen? 

Dieser Frage muss sich jedenfalls auch die 

österreichische Investitionskontrolle stel-

len. 

investitionskontrolle in Österreich: alte 
Probleme, neue herausforderungen

In Österreich geht die Genehmigungspflicht 

für bestimmte Beteiligungen an Unterneh-

men im Interesse der öffentlichen Sicher-

heit und Ordnung auf das Jahr 2011 zurück. 

Eine entsprechende Regelung war damals 

im Eiltempo angesichts der geplanten Erhö-

hung der Anteile des Staatsfonds IPIC aus 

Abu Dhabi an der OMV AG geschaffen wor-

den. Das brachte der neuen Bestimmung 

im damaligen Außenwirtschaftsgesetz auch 

den Beinamen „Lex OMV“15 ein. Nachdem 

eine geplante Novelle mit Platzen des Ibi-

za-Skandals ein jähes Ende fand, wurde 

im zweiten Anlauf 2021 ein neues Investiti-

onskontrollgesetz geschaffen. Dieses sollte 

zum einen die Vorgaben der europäischen 

FDI-Screening-Verordnung umsetzen, die 

vor allem auch eine bessere Abstimmung 

der Mitgliedstaaten bei der Überprüfung 

von Investitionen aus sog. EU-Drittstaaten 

vorsieht (darunter fallen z.B. China, Russ-

land, USA)16. Zum anderen betonte das 

neue Regierungsprogramm zur „Investiti-

onskontrolle neu“, dass es nicht zu einem 

„Ausverkauf kritischer Technologie und In-

frastruktur“ kommen dürfe. Im Sinne der 

„langfristigen Versorgungssicherheit Öster-

reichs“ forderte zudem ein Allparteien-Be-

schluss im Zuge der COVID-19-Krise das 

Wirtschaftsministerium dazu auf, eine ver-

besserte Investitionskontrolle zügig umzu-

setzen. Aber welche Regelungen sieht die 

„Investitionskontrolle neu“ nun eigentlich 

vor? Und bieten diese gerade auch in au-

ßenwirtschaftlich bewegteren Zeiten wirk-

samen Schutz? 
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Wichtige regelungen im Überblick 

 n   Anwendungsbereich und Prüfschwelle
 Das Investitionskontrollgesetz17 

kann im Ernstfall dazu führen, dass be-

stimmte Erwerbsvorgänge (insbesondere 

Übernahmen von Unternehmen bzw. der 

Erwerb gewisser Mindestanteile) erst von 

dem/der Wirtschaftsminister:in genehmigt 

werden müssen.

 Vorgesehen ist, dass ausländische 

Direktinvestitionen in österreichische Ziel-

unternehmen unter bestimmten Vorausset-

zungen einer Genehmigungspflicht unterlie-

gen. Dafür ist zunächst maßgeblich, ob das 

Zielunternehmen in einem der im Gesetz 

näher aufgelisteten Bereiche tätig ist. Dabei 

unterscheidet das Investitionskontrollgesetz 

zwischen „besonders sensiblen Bereichen“ 

und „anderen Bereichen, in denen es zu ei-

ner Gefährdung der Sicherheit oder öffent-

lichen Ordnung einschließlich der Krisen- 

und Daseinsvorsorge (…) kommen kann“. 

Die besonders sensiblen Bereiche werden 

im Investitionskontrollgesetz abschließend 

genannt. Neben Verteidigungsgütern und 

-technologien zählen dazu das Betreiben 

kritischer Energieinfrastruktur sowie kriti-

scher digitaler Infrastruktur, Wasser, das Be-

treiben von Systemen, die die Datensouve-

ränität Österreichs gewährleisten und – der-

zeit noch – die Forschung und Entwicklung 

in den Bereichen Arzneimittel, Impfstoffe, 

Medizinprodukte und persönliche Schutz-

ausrüstung. Der zuletzt genannte Bereich 

könnte jedoch den Status als „besonders 

sensibel“ schon nächstes Jahr verlieren, 

da die Klausel im Investitionskontrollge-

setz mit einem Ablaufdatum versehen ist. 

Dieses wurde zuletzt immerhin um ein Jahr 

bis Ende 2023 verlängert. Begründet wurde 

das im zugehörigen Initiativantrag vom No-

vember wie folgt: „Vor allem die COVID-19-

Krise, aber auch die Energiekrise und die 

russische Invasion in der Ukraine haben den 

Bedarf nach dem Schutz der Versorgungs-

sicherheit in besonders sensiblen Bereichen 

aufgezeigt und verdeutlichen die Relevanz 

der Aufrechterhaltung einer derartigen Re-

gelung“18. Vor diesem Hintergrund stellt sich 

allerdings die Frage, weshalb die Regierung 

dennoch an der Auslaufklausel festhält und 

bloß das Ablaufdatum verschoben hat. 

 Die praktische Bedeutung der 

Einordnung als „besonders sensibler Be-

reich“ zeigt sich im Zusammenhang mit 

den Schwellenwerten, die eine Genehmi-

gungspflicht auslösen. Entscheidend ist 

nämlich nicht nur, ob das Unternehmen in 

einem bestimmten Bereich tätig ist, son-

dern auch ob der/die Investor:in durch die 

Investition einen gewissen Mindestanteil am 

Unternehmen erwerben oder sonst einen 

beherrschenden Einfluss auf dieses erlan-

gen würde. Während in diesen sogenann-

ten „besonders sensiblen“ Bereichen eine 

Genehmigungspflicht bereits beim Erwerb 

eines Mindeststimmrechtsanteils von 10% 

greift, besteht diese in anderen kritischen 

Bereichen erst wenn ein Schwellenwert von 

25% bzw. 50% erreicht bzw. überschritten 

wird. Der sehr enge Anwendungsbereich 

der 10%-Schwelle steht dabei in einem 

Spannungsverhältnis zur Zielsetzung, die 

Investitionskontrolle effektiver zu gestalten. 

Zudem ist zu betonen, dass die Regelung 

im Investitionskontrollgesetz deutlich hinter 

vergleichbaren Bestimmungen in anderen 

EU-Staaten zurückbleibt. So sieht etwa das 

deutsche Pendant19 eine weitgehende Sen-

kung der Prüfeintrittsschwelle auf 10% vor. 

 n Genehmigungsverfahren und  
Vermeidung von Umgehungen

 Das Investitionskontrollgesetz sieht 

ein zweistufiges Prüfverfahren vor, das 

grundsätzlich auf Antrag des Investors/der 

Investorin eingeleitet wird. Darüber hin-
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aus kann ein Genehmigungsverfahren aber 

auch amtswegig eingeleitet werden, wenn 

der/die Wirtschaftsminister/in von einer ge-

nehmigungspflichtigen Investition Kenntnis 

erlangt, für die kein entsprechender Geneh-

migungsantrag gestellt wurde. Hier unter-

scheidet sich das Investitionskontrollgesetz 

deutlich von der Vorgängerregelung im Au-

ßenwirtschaftsgesetz. Letztere ermöglichte 

dem/der Wirtschaftsminister:in, vereinfacht 

gesagt, auch bei zwischengeschalteten Er-

werber:innen genauer zu prüfen: Im Fall ei-

nes Beteiligungserwerbs durch eine/n Dritt-

staatsinvestor:in mittels eines EU Invest-

mentvehikels konnte daher von Amts wegen 

eine Genehmigungspflicht vorgeschrieben 

werden. Dies setzte einen „begründeten 

Verdacht“ voraus, dass durch den Vorgang 

die Genehmigungspflicht gezielt umgangen 

werden sollte. Angesichts der strengen An-

forderungen blieb die Bestimmung im Außen-

wirtschaftsgesetz aber weitgehend zahnlos. 

So wurde etwa der Beteiligungserwerb des 

mexikanischen Mobilfunkanbieters América 

Móvil an der Telekom Austria20 über eine nie-

derländische Tochtergesellschaft mangels 

eines „begründeten Verdachts“ keiner In-

vestitionskontrolle unterzogen. Im Rahmen 

des Investitionskontrollgesetzes spielt eine 

allfällige Umgehungsabsicht hingegen keine 

Rolle. Potenzielle Umgehungen werden viel-

mehr dadurch unterbunden, dass auch der 

mittelbare Erwerb eines österreichischen 

Unternehmens durch eine/n Drittstaatsin-

vestor/in bei Vorliegen der sonstigen Vor-

aussetzungen einer Genehmigungspflicht 

unterliegt. Ein mittelbarer Erwerb liegt nach 

den Erläuterungen zum Investitionskontroll-

gesetz vor, „wenn der unmittelbare Vorgang 

von einer anderen Person getätigt wird als 

von jener, der dadurch der tatsächliche Ein-

fluss auf das Zielunternehmen zukommt“. 

Flughafen Wien als „Stresstest“? 

Ein aktuelles Beispiel bietet der Wiener 

Flughafen. War zunächst die Rede von ei-

nem australischen Pensionsfonds, stellte 

sich Ende des Sommers heraus, dass hin-

ter dem unmittelbaren Investor eine wenig 

transparente Investmentgesellschaft mit 

Sitz auf den Cayman Islands steht21.

Diese hatte bereits im Jahr 2014 über die in 

Luxemburg ansässige Airports Group Europe 

einen Anteil am Flughafen Wien erworben. Da 

damals offenbar kein Umgehungsverdacht 

festgestellt wurde, spielte auch keine Rolle, 

dass hinter dem Unternehmen letztlich ein 

Fonds auf den Cayman Islands stand. Für die 
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nun geplante Aufstockung des Anteils gelten 

aber andere Regeln. Da es sich unabhängig 

von der Zwischenschaltung eines in der EU 

ansässigen Unternehmens wohl um einen 

mittelbaren Erwerb durch eine/n Drittstaat-

sinvestor:in handelt, konnte das Wirtschafts-

ministerium unabhängig von einer allfälligen 

Umgehungsabsicht ein entsprechendes 

Genehmigungsverfahren einleiten. Während 

die Vermeidung von Umgehungen im Inves-

titionskontrollgesetz daher vergleichsweise 

effektiver geregelt wurde, bleibt das Gesetz 

in puncto Transparenz weit hinter den Erwar-

tungen zurück.

„blackbox“ statt transparenz

Investitionskontrollen finden weitgehend 

in einer „Black Box“ statt. Zwar sieht das 

Investitionskontrollgesetz die Veröffentli-

chung eines jährlichen Tätigkeitsberichts22 

vor. Dieser weist allerdings lediglich we-

nig aussagekräftige, anonymisierte Daten 

aus. In puncto Transparenz brachte das 

Investitionskontrollgesetz im Vergleich zur 

Vorgängerregelung im Außenwirtschafts-

gesetz zum Teil sogar Rückschritte und 

wird dem in einer demokratischen Gesell-

schaft bestehenden Informationsbedürfnis 

nicht gerecht. Die fehlende Transparenz 

führt zunehmend zur Kritik, dass es sich 

bei der Investitionskontrolle um eine Black-

box handelt, so auch ganz aktuell im Fall 

des Wiener Flughafens. Zu bedenken ist in 

diesem Zusammenhang auch: Im Rahmen 

des EU-weiten Kooperationsmechanismus, 

der im Investitionskontrollgesetz vorgese-

hen ist, werden regelmäßig umfangreiche 

Informationen zu laufenden Verfahren an 

die EK und anderen Mitgliedstaaten weiter-

gegeben. Wäre es daher nicht zumindest 

angebracht, beispielsweise den Hauptaus-

schuss des Nationalrats in das Genehmi-

gungsverfahren einzubinden? Informatio-

nen zu konkreten Prüfvorgängen und die 

Möglichkeit zur Stellungnahme bleiben die-

sem jedenfalls bislang verwehrt. Darüber 

hinaus sollte angesichts der betroffenen 

öffentlichen Schutzinteressen nicht weiter 

auf die Einbindung – wie es auch in der 

FDI-Screening-Verordnung23 der EU heißt 

– von „Wirtschaftsteilnehmern, Organisati-

onen der Zivilgesellschaft oder Sozialpart-

nern wie zum Beispiel Gewerkschaften“ 

verzichtet werden. 

ausblick

Im Ergebnis lässt sich festhalten:  Das 

neue Resilienz-Paradigma verstärkt den 

Ruf nach der langfristigen Sicherung kri-

tischer Infrastrukturen und Technologien. 

Investitionskontrollen sollen dabei einen 

vorausschauenden Schutz öffentlicher In-

teressen ermöglichen. In Österreich be-

seitigt das neue Investitionskontrollgesetz 

zwar einige Schwächen der in die Jahre 

gekommenen „Lex OMV“. Offene Baustel-

len bestehen jedoch weiter, etwa mit Blick 

auf die beschränkte Anwendbarkeit und 

die mangelnde Transparenz. Unterdessen 

nimmt die europäische Reformdiskussion 

zum Aufbau von Investitionskontrollen 

neuerlich Fahrt auf. In ihrem Arbeitspro-

gramm für 202324 kündigt die Europäische 

Kommission nach „zwei Jahren Erfahrung“ 

eine Überarbeitung der FDI-Screening-Ver-

ordnung an. Inhaltlich hat es die Ankündi-

gung in sich: Künftig könnten so nicht nur 

ausländische Direktinvestitionen in der EU 

(„inbound“), sondern auch die Investiti-

onstätigkeiten europäischer Unternehmen 

außerhalb der EU („outbound“) unter die 

Lupe genommen werden. Das lässt nicht 

nur mehr geoökonomischen Konfliktstoff 

erwarten, etwa mit Blick auf die Kontrolle 

über kritische Technologien oder bei dro-

henden Produktionsverlagerungen. Inves-

titionskontrollen könnten dann vielmehr 

auch die Sorgfaltspflichten von europä-
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ischen Unternehmen entlang der Liefer-

kette, ihre Verantwortung für den globalen 

Schutz von Menschenrechten oder die mit 

der Investitionstätigkeit verbundenen um-

welt- und klimapolitischen Gefahren in den 

Fokus rücken. 
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Möchtest du dich mit zentralen Fragen 

der europäischen und internationalen 

Gewerkschafts bewegung wissenschaftlich 

auseinandersetzen?  

Dann reiche deine Ideen bei uns ein!

Die Arbeiterkammer Wien und der Österreichische  

Gewerkschaftsbund (ÖGB) bieten dir mit dem  

Global Union Research Internship (GURI) ein innovatives 

Forschungspraktikum. Du wirst dabei für vier Monate bei 

der AK Wien als Forschungspraktikant angestellt und von 

den Expert:innen von AK und ÖGB fachlich gecoacht. Im 

Rahmen des Praktikums kannst du auch Auslandserfahrung 

sammeln, indem du eine Zeit bei einer Einrichtung  

innerhalb Europas oder darüber hinaus verbringst  

(rund zwei Wochen nach individueller Absprache).

Gemeinsam für eine  

gerechtere Welt kämpfen!

Egal ob Corona, Klimakrise oder die zahlreichen Konflikte:  

Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind nur zu 

schaffen, wenn sie auch als soziale Frage verstanden 

werden. Treibende Kraft dafür ist die internationale Gewerk-

schaftsbewegung. In vielen Ländern der Welt kämpft sie für 

wichtige Anliegen. Dazu zählen die ständige Verbesserung 

der Lebens- und Arbeitsbedingungen, der gerechte Über-

gang in eine klimaneutrale Wirtschaftsweise, aber auch die 

Durchsetzung von elementaren Freiheitsrechten und eine ak-

tive Friedensarbeit. In diesen Auseinandersetzungen können 

sie auch deine wissenschaftliche Unterstützung benötigen.

Großer Themenkorb an  

Forschungsfragen

Reiche deine wissenschaftliche Fragestellung bei uns ein. 

Folgende Themenbereiche sind von besonderem Interesse:

 

▶ Bekämpfung von Ausbeutungsverhältnissen bzw.  

Durchsetzung von Arbeitnehmer:innenrechten in  

europäischen und internationalen Zusammenhängen 

▶ Ansatzpunkte für einen sozial-ökologischen  

Umbau des globalen Wirtschaftssystems

▶ Gesellschaftliche Bewusstseinsbildung und  

institutionelle Stärkung der Gewerkschafts- bzw.  

Arbeitnehmer:innenbewegung

▶ Analysen positiver Entwicklungen und Beispiele  

und mögliche Umsetzungsstrategien

Die eingereichten Forschungsfragen können Gegenstand 

von Arbeiten aus unterschiedlichen Fachbereichen 

sein. Zu nennen sind z. B. Politikwissenschaften, 

Ökonomie, Jus, Geschichte, Publizistik, Philosophie oder 

Kommunikationswissenschaften.
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▶ Wissenschaftliche  

Arbeit (Dissertation,  

Master, Bachelor)

▶ Verbundenheit mit  

den Zielen der  

Gewerkschaftsbewegung

▶ Interesse an  

entsprechender  

Vernetzung und  

Weiterentwicklung

▶ Aussagekräftige  

Bewerbung  

(rund 2 A4-Seiten) 
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EditoriAl 

Seit nunmehr vier Monaten begleiten uns die hässlichen Bilder über das 
unfassbare Leid, das Wladimir Putins Armee über die ukrainische Be-
völkerung bringt. Die Welt ist seither eine andere geworden und ein Ende 

des Krieges ist derzeit nicht absehbar. Sichtbar geworden sind allerdings 

massive Verwerfungen in der Weltwirtschaft, die der Krieg mit sich bringt, 

und denen sich zwei Beiträge in dieser Ausgabe widmen.

An den Beginn dieses Infobriefs stellen wir allerdings die Analyse des lange 

erwarteten Vorschlags der EU-Kommission zu einem Lieferkettengesetz, das 

von Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen jahrelang 

gefordert worden war. Auch in dieser Ausgabe thematisieren zwei Beiträge 

unterschiedliche EU-Vorhaben zur Bewältigung der Klimakatastrophe: diese 

sind einerseits der geplante EU-Klimazoll (CO2-Grenzausgleichsmechanis-

mus) und andererseits ein neues Paket zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. 

Darüber hinaus erfahren Sie, was die EU-Kommission Österreich im Rah-

men der wirtschaftspolitischen Steuerung empfiehlt. Im Mittelpunkt eines 

weiteren Beitrags steht der Wahlmarathon in Europa, der die politische 

Landschaft auf EU-Ebene wesentlich beeinflusst. Zwei Buchbesprechun-

gen runden diesen Infobrief ab: während die erste die Hintergründe des wirt-

schaftlichen Aufstiegs Chinas nachzeichnet, beschäftigt sich die zweite mit 

der umkämpften EU-Arbeitspolitik in der Eurokrise. 

Wir wünschen eine inspirierende Lektüre!

Die Redaktion

infobrief
eu & international

imprEssum: 
Herausgeberin und Medieninhaberin Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20-22,  
Telefon +43 1 501 650  · Offenlegung gem § 25 des Mediengesetzes siehe wien.arbeiterkammer.at/offenlegung · Zulassungsnummer 
AK Wien 02Z34648 M · Redaktion Frank Ey, Monika Feigl-Heihs, Miriam Frauenlob, Lukas Oberndorfer, Oliver Prausmüller, Norbert 
Templ, Valentin Wedl, Julia Wegerer · Grafik Julia Stern · Verlags- und Herstellungsort Wien · Erscheinungsweise 4 Mal jährlich · ISSN 
2409-028X · Blattlinie Die Meinungen der AutorInnen · Kostenlose Bestellung unter http://wien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

schreiben sie uns ihre meinung, Wünsche, Anregungen und Kritik an eu@akwien.at 

inhalt

Am start: das Eu-lieferkettengesetz 
Der Weg bis zum Ziel wird  
lang und steinig 2

russlands Krieg 
Das Ende der Globalisierung,  
wie wir sie kennen 10

Krieg in der ukraine  
Globalisierung am Scheideweg? 15

Eu Co2-Grenzausgleichsmechanismus  
Praktisches Neuland  
und rechtliche Fallstricke 19

mehr Nachhaltigkeit im Konsum  
Haltbarkeit und Reparierbarkeit  
im Fokus 24

Europäisches semester 2022 
Licht und Schatten  31

Wahlmarathon in Europa 
Radikale Änderung der politischen 
Landschaft auf EU-Ebene während 
der letzten zehn Jahre 36 

Buchbesprechung  
How China Escaped  
Shock Therapy 43

Buchbesprechung 
Neue Europäische Arbeitspolitik 45

beStellen!

unter 
https://wien.arbeiterkammer.at/
newsletter.html  

können Sie den eu-infobrief 
kostenlos bestellen.

infobrief eu & international:  
euroPa unD internationaleS in kritiScher 
unD SoZialer PerSPektive 

Der EU-Infobrief erscheint 4x jährlich im digitalen  
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